
 

© Unabhängiger Finanzsenat  

 
 

 
Außenstelle Linz 
Senat 2 

 

  GZ. RV/0783-L/05 
 

Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Bw., vertreten durch Dr. x, vom 

17. März 2005 gegen den Bescheid des Finanzamtes Linz vom 14. Februar 2005 betreffend 

Rückforderung von Familienbeihilfe und Kinderabsetzbeträgen für das Kind Y., für den 

Zeitraum September 2001 bis Oktober 2004 entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Der angefochtene Bescheid bleibt unverändert. 

Entscheidungsgründe 

Das Finanzamt hat mit Bescheid vom 14.2.2005 die Familienbeihilfe für die minderjährige 

Tochter des Berufungswerbers für die Zeit von September 2001 bis Oktober 2004 sowie die 

Kinderabsetzbeträge für diese Zeit in Höhe von insgesamt € 7.077,26 zurückgefordert. 

Der Anspruch auf Familienbeihilfe sei für die Tochter des Berufungswerbers gem. § 5 Abs. 3 

Familienlastenausgleichsgesetz1967 mit 1.9.2001 erloschen, weil sie seit dem Schuljahr 

2001/2002 ständig die Pflichtschule in Ägypten besuche und sich somit seit diesem Zeitpunkt 

ständig im Ausland aufhalte. 

Die dagegen eingebrachte Berufung wird wie folgt begründet. 

Gemäß § 5 Abs. 3 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1997 bestehe kein Anspruch auf 

Familienbeihilfe für Kinder, die sich ständig im Ausland aufhalten. 

Tatsache sei, dass sich die minderjährige Tochter des Berufungswerbers nicht ständig in 

Ägypten aufhalte. Sie besuche lediglich die Pflichtschule in Ägypten und zwar im Zeitraum von 

Oktober bis Mai jeden Jahres. Sie halte sich während dieser Zeit bei ihren Großeltern in 
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Ägypten auf. In der Zeit von Ende Mai bis Ende September jeden Jahres befinde sie sich in 

Österreich bei ihren Eltern und lebe mit diesen im gemeinsamen Haushalt. Es handle sich 

dabei um die Sommerferien, die in Ägypten insbesondere aufgrund der dann dort 

herrschenden großen Hitze relativ lange, nämlich den besagten Zeitraum, dauern würden. 

Es könne daher nicht davon die Rede sein, dass sie sich ständig im Ausland aufhalte.  

Sie sei auch an der Anschrift der Eltern gemeldet. Der Berufungswerber und seine Tochter 

seien österreichische Staatsbürger. Die Tochter besuche aus Gründen der traditionellen 

Ausbildung die Pflichtschule in Ägypten. Der Berufungswerber sei ägyptischer Abstammung. 

Als Nachweis für den Umstand, dass sich die Tochter in den besagten Monaten in Österreich 

aufhalte, würden diverse ärztliche Bestätigungen vorgelegt, aus denen sich ergebe, dass sie in 

Österreich behandelt worden sei und sich daher nicht gleichzeitig in Ägypten aufgehalten 

habe können. 

Darüber hinaus sei festzuhalten, dass der Berufungswerber schon bei der ersten 

Antragstellung auf den Umstand hingewiesen habe, dass seine Tochter die Pflichtschule in 

Ägypten besuche. Es sei dies von ihm mündlich erklärt worden und darüber hinaus sei eine 

entsprechende Bestätigung über den Schulbesuch beigelegt worden. Diese Bestätigung liege 

ebenso bei.  

Das Finanzamt sei daher stets in Kenntnis sämtlicher relevanter Umstände gewesen.  

Dem Berufungswerber sei auch erklärt worden, dass der Besuch in Ägypten, was den Bezug 

der Familienbeihilfe, etc. anlange, keinerlei Problem darstelle. Der Berufungswerber habe 

nichts verschwiegen oder verheimlicht. Das Finanzamt Linz sei davon ausgegangen, dass sich 

die Tochter nicht ständig im Ausland aufhalte.  

Ein allenfalls unrechtmäßiger Bezug wäre daher ausschließlich durch eine unrichtige 

Auszahlung seitens des Bundes verursacht worden.  

Der Berufungswerber sei bei der xx beschäftigt und verdiene dort ca. 750,00 € monatlich 

netto. Auf die in Kopie beiliegende Gehaltsbestätigung werde dazu verwiesen.  

Es sei ihm nicht zumutbar, aufgrund eines – sollte der Bezug unrechtmäßig sein – Fehlers der 

Finanzverwaltung einen derart hohen Betrag zurückzuzahlen und dies noch dazu auf einmal. 

Auch aus diesen Gründen entfalle eine Rückzahlungsverpflichtung gemäß § 26 Abs. 1 des 

Familienlastenausgleichsgesetzes.  

Abgesehen davon wäre die Rückforderung im Sinne des § 26 Abs. 4 des 

Familienlastenausgleichsgesetzes unbillig. Aufgrund des Umstandes, dass es, sollte ein 

unrechtmäßiger Bezug vorliegen, der Behörde schon viel früher möglich gewesen wäre, den 

unrechtmäßigen Bezug festzustellen und aufgrund der Einkommenssituation des 

Berufungswerbers wäre es eine nicht zu vertretende Härte, ihn zur Rückzahlung 

heranzuziehen. 
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Das Finanzamt hat die Berufung mit Berufungsvorentscheidung vom 19.7.2005 als 

unbegründet abgewiesen.  

Gemäß § 5 Abs. 3 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 bestehe kein Anspruch auf 

Familienbeihilfe für Kinder, die sich ständig im Ausland aufhalten. 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes sei der ständige Aufenthalt im Sinne 

des § 5 Abs. 3 FLAG unter den Gesichtspunkten des Vorliegens eines gewöhnlichen 

Aufenthaltes nach § 26 Abs. 2 der Bundesabgabenordnung (BAO) zu beurteilen. Danach habe 

jemand den gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne der Abgabenvorschriften dort, wo er sich unter 

Umständen aufhalte, die erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem Land nicht 

nur vorübergehend verweile. Diese nicht auf den Mittelpunkt der Lebensinteressen 

abstellende Beurteilung sei nach objektiven Kriterien zu treffen. Ein Aufenthalt in dem 

genannten Sinne verlange grundsätzlich körperliche Anwesenheit. Daraus folge auch, dass 

eine Person nur einen gewöhnlichen Aufenthalt haben könne. Um einen gewöhnlichen 

Aufenthalt aufrecht zu erhalten, sei aber keine ununterbrochene Anwesenheit erforderlich. 

Abwesenheiten, die nach den Umständen des Falles nur als vorübergehend gewollt anzusehen 

seien, würden nicht den Zustand des Verweilens unterbrechen und daher auch nicht den 

gewöhnlichen Aufenthalt (vgl. VwGH-Erkenntnis vom 2. Juni 2004, Zl. 2001/13/0160). 

Auf Grund der vorliegenden Unterlagen und den Angaben in der Berufung besuche die 

Tochter des Berufungswerbers seit dem Schuljahr 2001/2002 die Schule in Ägypten. Lediglich 

die Ferien würden in Österreich verbracht, was durch Vorlage von diversen Arztbestätigungen 

auch nachgewiesen worden sei. Das Verbringen der Ferien in Österreich sei aber jeweils als 

vorübergehende Abwesenheit zu beurteilen, wodurch der ständige Aufenthalt der Tochter in 

Ägypten nicht unterbrochen werde (vgl. VwGH-Erkenntnis vom 2. Juni 2004, 

Zl. 2001/13/0160).  

Im Vorlageantrag vom 9.8.2005 wird im Wesentlichen angeführt, dass sich der Mittelpunkt 

der Lebensinteressen der Tochter des Berufungswerbers in Österreich befinde. Ihre Eltern 

würden ständig in Österreich leben. Sie besuche in Ägypten lediglich die Schule. Auch bei 

einem Internatsschüler, der körperlich sicherlich die überwiegende Zeit in der Schule und 

nicht im Elternhaus verbringe, werde davon auszugehen sein, dass der Mittelpunkt der 

Lebensinteressen bei den Eltern sei.  

Dass von dem Umstand, dass die Tochter des Berufungswerbers die Pflichtschule in Ägypten 

besuche, das Finanzamt stets in Kenntnis war, verschweige das Finanzamt. 

Dass ein allenfalls unrechtmäßiger Bezug somit ausschließlich durch eine unrichtige 

Auszahlung seitens des Bundes verursacht worden sei, bleibe ebenso völlig unerwähnt. 

Auch gehe das Finanzamt nicht darauf ein, dass eine Rückforderung nicht zumutbar oder 

unbillig wäre. 
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Es werde darüber eine Entscheidung begehrt bzw. hätte das Finanzamt darüber bereits eine 

Entscheidung in der Berufungsvorentscheidung treffen müssen. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Gem. § 5 Abs. 3 Familienlastenausgleichsgesetz 1967 besteht kein Anspruch auf 

Familienbeihilfe für Kinder, die sich ständig im Ausland aufhalten. 

Nach der ständigen Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist der ständige 

Aufenthalt iSd § 5 Abs. 3 FLAG 1967 unter den Gesichtspunkten des Vorliegens eines 

gewöhnlichen Aufenthaltes nach § 26 Abs. 2 BAO zu beurteilen. Danach hat jemand den 

gewöhnlichen Aufenthalt iSd Abgabenvorschriften dort, wo er sich unter Umständen aufhält, 

die erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem Land nicht nur vorübergehend 

verweilt. Diese nicht auf den Mittelpunkt der Lebensinteressen abstellende Beurteilung ist 

nach objektiven Kriterien zu treffen. Ein Aufenthalt in dem genannten Sinne verlangt 

grundsätzlich körperliche Anwesenheit. Daraus folgt auch, dass eine Person nur einen 

Aufenthalt haben kann. Um einen gewöhnlichen Aufenthalt aufrechtzuerhalten, ist aber keine 

ununterbrochene Anwesenheit erforderlich. Abwesenheiten, die nach den Umständen des 

Falles nur als vorübergehend gewollt anzusehen sind, unterbrechen nicht den Zustand des 

Verweilens und daher auch nicht den gewöhnlichen Aufenthalt. 

Die Tochter des Berufungswerbers ist seit 26.6.2001 an der Adresse des Berufungswerbers 

gemeldet und von Ägypten zugezogen. Unbestritten besucht sie seit dem Schuljahr 

2001/2002 die Schule in Ägypten und wohnt dort bei ihren Großeltern. In der Berufung wird 

angeführt, dass sie sich in der Zeit von Ende Mai bis Ende September jeden Jahres in 

Österreich bei ihren Eltern befinde und mit diesen im gemeinsamen Haushalt lebe. Es handle 

sich dabei um die Sommerferien. 

Unbestritten ist somit der Schulbesuch des Kindes im Ausland auf mehrere Jahre angelegt. 

Dabei handelt es sich um einen Zeitraum, der nicht mehr als bloß vorübergehender Aufenthalt 

beurteilt werden kann.  

Das Verbringen der Ferien in Österreich unterbricht den ständigen Aufenthalt im Ausland nicht 

(vgl. Erkenntnisse des VwGH vom 15.11.2005, 2002/14/0103, v. 20.6.2000, 98/15/0016, v. 

8.6.1982, 82/14/0047, v. 28.11.2002, 2002/13/0079). 

Wie der VwGH im Erkenntnis vom 15.11.2005, 2002/14/0103, ausführt, hat er schon im 

Erkenntnis vom 6.10.1980, 2350/79, ausgesprochen, dass Personen, die sich während der 

Arbeitswoche ständig am Betriebsort aufhalten, nur dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

haben. Dies müsse grundsätzlich auch für Schüler gelten, die sich während der Schulwoche 

ständig am Schulort aufhalten, sofern nicht im Einzelfall ein zeitliches Überwiegen der 

Aufenthalte in Österreich glaubhaft gemacht werden kann. 
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Demnach ist aber im vorliegenden Fall von einem ständigen Aufenthalt der Tochter des 

Berufungswerbers im Ausland auszugehen, weshalb jedenfalls im Berufungszeitraum kein 

Anspruch auf die Familienbeihilfe und den Kinderabsetzbetrag (§ 33 Abs. 4 Z 3 lit. a 

Einkommensteuergesetz 1988) vorlag. 

§ 26 Abs. 1 FLAG 1967 lautet: 

"Wer Familienbeihilfe zu Unrecht bezogen hat, hat die entsprechenden Beträge 

zurückzuzahlen, soweit der unrechtmäßige Bezug nicht ausschließlich durch eine unrichtige 

Auszahlung durch "eine in § 46 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 genannte 

Gebietskörperschaft oder gemeinnützige Krankenanstalt" verursacht worden ist. 

Zurückzuzahlende Beträge können auf fällige oder fällig werdende Familienbeihilfen 

angerechnet werden." 

Nach § 46 Abs. 1 FLAG 1967 hat der Bund, mit Ausnahme der von ihm verwalteten Betriebe, 

Unternehmungen, Anstalten, Stiftungen und Fonds, den Aufwand an Familienbeihilfen sowie 

den Aufwand für den Mutter-Kind-Pass-Bonus für seine Empfänger von Dienstbezügen sowie 

von Ruhe- und Versorgungsgenüssen, von Bezügen aus der Kriegsopferversorgung, aus der 

Heeresversorgung und aus der Opferfürsorge aus eigenen Mitteln zu tragen. 

Im Erkenntnis vom 25.1.2001, 2000/15/0183, hat der Verwaltungsgerichtshof dargelegt, dass 

das Tatbestandsmerkmal des § 46 FLAG 1967 "seine Empfänger von Dienstbezügen" nur auf 

solche Empfänger von Dienstbezügen bezogen ist, deren Arbeitgeber den Aufwand an 

Familienbeihilfen aus eigenen Mitteln zu tragen haben. 

Das sind somit die Fälle, in denen die Familienbeihilfe nicht vom Finanzamt ausbezahlt wird. 

Nach der ab 1.5.1996 geltenden Rechtslage steht es der Rückforderung nicht entgegen, wenn 

der unrechtmäßige Bezug ausschließlich durch eine unrichtige Auszahlung durch das 

Finanzamt verursacht worden ist. 

Dem Berufungswerber wäre damit für seinen Standpunkt auch dann nicht geholfen, wenn 

seine Behauptung zuträfe, der unrechtmäßige Bezug der rückgeforderten Leistungen gehe 

ausschließlich deshalb auf einen Fehler des Finanzamtes zurück, weil er dem Finanzamt den 

Auslandsaufenthalt seiner Tochter rechtzeitig mitgeteilt habe. 

Gemäß § 26 Abs. 4 FLAG 1967 sind die Oberbehörden ermächtigt, in Ausübung ihres 

Aufsichtsrechtes die nachgeordneten Abgabenbehörden anzuweisen, von der Rückforderung 

des unrechtmäßigen Bezuges abzusehen, wenn die Rückforderung unbillig wäre. 

Die im § 26 Abs. 4 FLAG 1967 vorgesehene Abstandnahme von der Rückforderung einer zu 

Unrecht bezogenen Familienbeihilfe ist eine Maßnahme der Dienstaufsicht. 

Es besteht daher weder ein Rechtsanspruch darauf noch die Möglichkeit eines Rechtsmittels, 

wenn die Abgabenbehörde einem Begehren der Partei auf Abstandnahme von der 
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Rückforderung nicht Rechnung trägt. 

Das bedeutet jedoch nicht, dass der Partei damit jede Möglichkeit der Rechtsverfolgung 

genommen ist. Kommt es nämlich zu einer Rückforderung des Überbezuges, so kann eine 

Nachsicht gemäß § 236 BAO bei Vorliegen der Voraussetzungen in einem ordentlichen 

Verfahren erwirkt werden, wodurch derselbe Erfolg wie im Falle der Abstandnahme von der 

Rückforderung erreicht wird. 

Die Abstandnahme von der Rückforderung erfolgt nicht durch einen verfahrensrechtlichen 

Bescheid, sondern dadurch, dass es die Behörde unterlässt, einen Rückforderungsbescheid zu 

erlassen. 

Aus den angführten Gründen war daher wie im Spruch zu entscheiden. 

Linz, am 19. April 2007 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


